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An alle Einsender von Proben
für das Neugeborenenscreening

Gendiagnostik-Gesee und Neugeborenenscreen¡ng

Sehr geehrte Damen und Henen,

der Deutsche Hebammenverband e. V. hat am 16.0'1.2009 eine Stellungnahme zum oben ge-
nannten, inzwischen verabschiedeten Gesetz abgegeben. D¡ese enthált m¡ssverstándl¡che In-
terpretationen bezügl¡ch des Neugeborenenscreenings, die wir hiermit ausráumen móchten:
- Neugeborenenscreening per se ¡st keine diagnost¡sche genelische Untersuchung. Nu¡

bei Z¡elkrankheiten, lür deren Erkennung Enzymaktivitátsmessungen erfolgen (Galaktosá-
mie, Biotinidasemangel) kann von einer Genprodukf (=Enzym-)Analyse gesprochen wer-
den. lm Unterschied zur d¡agnostischen Untersuchung ble¡bt es aber stets e¡n Screeningl

- Das Neugeborenenscreening als Reihenunte¡suchung erfolgt, um genetische E¡genschaf-
ten m¡t Bedeutung für eine Erkrankung oder gesundhe¡tliche Stórung zu erkennen, die nach
dem allgemein anerkannten Stand derWissenschaft und Techn¡k vermeidbar oder behan-
delbar ist oder der vorgebeugt werden kann.

- E¡n Arztvorbehalt gemáss Gendiagnostik-Gesetz besteht nur für die genetische Untersu-
chung, d¡e Analyse einer genetischen Probe und die genetische Beratung,

- Für die Blutabnahme zum Neugeborenenscreening h¡ngegen gelten die berufsrechtlichen
Vorschriften. Lt Screening-Richtlinie vom 21.12.2004 liegt,,...die Verantwortung für die
Durchführung des Screenlngs ... bei dem Leistungserbringer, der d¡e Geburt des K¡ndes
verantwortlich gele¡tet hat.' Bei ambulanter Probenentnahme übertrágt der o.g. Leistungs-
erbriiger aufVerlangen der Mutterdie Verantwortung an die Nachsorge-Hebamme.

W¡r hoffen, dass d¡ese Erláuterung dazu beitrágt, Unklarheiten auszuráumen. Wenn Sie wejtere
Fragen an uns haben, nehmen Sie bitte über die o. a. Anschrifl, Telefonnummer oder Mail-
adresse direkt Kontakt zu uns aui

Wir wünschen uns e¡ne enge Zusammenarbe¡t mit lhnen und danken im voraus fúr lhre Unter-
stützung.

Mit freund¡ichen GrüBen
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